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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1) Der Name lautet „Freiheitliche Partei Öster-

reichs (FPÖ), Landesgruppe Oberösterreich“.
(2) Die Tätigkeit erstreckt sich auf das Gebiet 

des Bundeslandes Oberöster reich. Der Sitz ist 
Linz.

(3) Die Landesgruppe Oberösterreich ist eine 
wirtschaftlich, organisatorisch, finanziell und 
personell selbstständige Mitgliedsorganisation 
der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ).

(4) Die Landesgruppe Oberösterreich und ihre 
Untergliederungen sind Organe der Gesamt-
partei „Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)“ 
und im Sinne der Bundessatzungen dieser 
Partei an deren Beschlüsse und Weisungen ge-
bunden, sofern diese die in Abs. 3 festgelegte 
Selbstständigkeit nicht berühren.

§ 2 Zweck
(1) Zweck der Partei ist die Zusammenfassung 

gleichgesinnter Personen unter einer selbst 
gewählten Leitung zur Durchführung einer 
nationalen, freiheitlichen, sozialen und eu-
ropäischen Politik auf der Grundlage echter 
Volksgemeinschaft, mit den Mitteln, wel-
che die Bundes- und Landesverfassung und 
die Gesetze der Republik Österreich und des 
Landes Oberösterreich vorsehen. Für die Tä-
tigkeit der Partei ist das vom Bundesparteitag 
beschlossene Parteiprogramm maßgebend. 

(2) Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind 
insbesondere:
a) Werbung für die Parteiziele durch Ver-

sammlungen, Vorträge, gesellige Zusam-
menkünfte und sonstige Veranstaltungen;

b) Beteiligung als wahlwerbende Gruppe an 
Wahlen in die gesetzgebenden Körper-
schaften, in sonstige Vertretungskörper 
und öffentlich-rechtliche Einrichtun-
gen usw. nach Maßgabe der betreffenden 
Wahlordnungen;

c) Herausgabe von Druckschriften aller Art 
und sonstigen Veröffentlichungen;

d) Errichtung von Beratungsstellen für die 
Mitglieder, Veranstaltung von Vorträgen, 
Kursen u. dgl. zur Aufklärung der Mitglie-
der. 

§ 3 Aufbringung der materiellen Mittel
(1) Die Aufbringung der materiellen Mittel er-

folgt durch:
a) Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige 

Zuwendungen;
b) Erträgnisse von Parteiveranstaltungen und 

des Parteivermögens.
(2) Die Mittel dienen zur Deckung der mit der 

Verfolgung der Parteiziele und des Parteizwe-
ckes entstehenden Kosten.

§ 4 Mitglieder
(1) Die Partei besteht aus ordentlichen und un-

terstützenden Mitgliedern, Jungmitgliedern 
so wie Ehrenmitgliedern.

(2) Ordentliche Mitglieder können Personen wer-
den, die das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und sich zu den Grundsätzen der Partei be-
kennen.

(3) Unterstützende Mitglieder können physische 
und juristische Personen werden, welche die 
Ziele der Partei durch Geld- und Sachzuwen-
dungen oder sonstwie fördern. 

(4) Jungmitglieder sind Personen zwischen 16 und 
18 Jahren. 

(5) Zu Ehrenmitgliedern können Personen mit 
außerordenlichen Verdiensten um die Partei 
ernannt werden (§§ 5(3), 14(4)e, 15(2)d, 20(5), 
21(6)i).

§ 5 Erwerbung der Mitgliedschaft
(1) a) Die Mitgliedschaft wird erworben durch

Aufnahme seitens des Landesparteivor-
standes aufgrund eines schriftlichen Auf-
nahmeansuchens (Beitrittserklärung).

b) Der maßgebliche Stichtag für das Entste-
hen der mit der Mitgliedschaft verbunde-
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1) Erläuterung zu § 5 Abs. 1 lit. b:
Die Aufnahme hat immer durch den Landesparteivorstand zu 
erfolgen. Im Falle, dass ein Beitrittswerber nicht jener Orts-
gruppe zugeteilt werden möchte, in der er den Hauptwohnsitz 
hat, kommen ihm die Rechte und Pflichten für den Zeitraum 
zwischen Aufnahme durch den Landesparteivorstand und Ge-
nehmigung der gewünschten Ortsgruppe in der Hauptwohn-
sitzortsgruppe zu. Erst mit Datum der Beschlussfassung der 
gewünschten Ortsgruppe stehen ihm die Rechte und Pflichten 
in dieser Ortsgruppe zu.

nen Rechte und Pflichten ist der Tag der 
Beschlussfassung des Landesparteivorstan-
des, bei abweichender Zuteilung (§ 5 Ab-
satz 2 b oder c) der Tag der nachfolgenden 
Beschlussfassung der Ortsparteileitung der 
gewünschten Ortsgruppe. 1)

(2) a) Soferne das beitretende Mitglied keine 
andere Zuteilung wünscht, gehört es jener 
Ortsgruppe bzw. jenem Stützpunkt an, in 
welcher bzw. welchem es den Hauptwohn-
sitz hat.

b) Eine davon abweichende Zuteilung ist 
möglich, wenn es das Mitglied im Aufnah-
meansuchen schriftlich wünscht und die 
gewünschte Ortsgruppe dieser Zuteilung 
zustimmt. Einer Angabe von Gründen 
durch das Mitglied bedarf es dazu nicht.

c) Der Wechsel von einer Ortsgruppe in eine 
andere (Überstellung) bedarf eines schrift-
lichen Ansuchens des Mitgliedes. Dieses 
ist an die Ortsgruppe, der das Mitglied 
angehört, zu richten, von Letzterer ohne 
gesonderte Beschlussfassung an die ge-
wünschte Ortsgruppe zu übermitteln und 
bedarf – soferne die gewünschte Ortsgrup-
pe nicht die Hauptwohnsitzortsgruppe des 
Mitgliedes ist – der Zustimmung dieser 
Ortsgruppe. Der Bezirk hat die Ortsgrup-
pe, aus der das Mitglied ausscheidet, von 
der Überstellung schriftlich zu verständi-
gen.

d) In den Fällen des lit. b und c hat die ge-
wünschte Ortsgruppe den Bezirk bzw. die 
Bezirke schriftlich über das Ergebnis der 
Beschlussfassung der Ortsparteileitung 
über die abweichende Zuteilung (Überstel-
lung) zu verständigen. 

(3) Ehrenmitglieder sind über Anträge im Sinne 
der §§ 15(2)d, 20(5) und 21(6)i vom Landes-
parteivorstand zu ernennen. Die Überreichung 
der Ehrenurkunde obliegt dem Obmann jener 
Organisation, die den Antrag gestellt hat, und 
ist am Parteitag vorzunehmen.

(4) Sowohl die Aufnahme durch den Landes-
parteivorstand, als auch die Zuteilung (Über-
stellung) in eine andere Ortsgruppe als die 
Hauptwohnsitzortsgruppe kann ohne Angabe 
von Gründen abgelehnt werden.

§ 6 Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch:

a) Tod; bei juristischen Personen durch deren 
Auflösung;

b) Austritt;
c) Streichung oder
d) Ausschluss.

(2) Der Austritt aus der Partei kann je derzeit er-
folgen. Er ist der Partei schriftlich anzuzeigen.

§ 7 Rechte der Mitglieder
(1) Die ordentlichen Mitglieder sind be rechtigt, 

nach Maßgabe dieser Sat zungen entweder 
persönlich oder durch Delegierte an den Ta-
gungen der Partei teilzunehmen, bei diesen 
das Wort zu ergreifen, Anträge zu stellen und 
bei den zu fassenden Beschlüssen und vorzu-
nehmenden Wahlen durch ihre Stimmabgabe 
mitzuwirken.

(2) Die ordentlichen Mitglieder, die ihrer Pflicht 
gemäß § 8 Abs. 1 in vollem Umfang nachge-
kommen sind, sind im Rahmen der Satzungen 
in den Gremien der Landesgruppe aktiv und 
passiv wahlberechtigt. 

(3) Alle Parteimitglieder können die Un-
terstützung der Partei im Sinne der Parteiziele 
in Anspruch nehmen und an den allgemeinen 
Veranstaltungen der Partei teilnehmen. Sie 
sind be rechtigt, das Parteiabzeichen zu tra gen.

(4) Mandatare, Funktionäre und ständige Dienst-
nehmer der Partei müssen ordentliche Mitglie-
der sein. Ausnahmen bedürfen der Genehmi-
gung des Landesparteivorstandes. 

§ 8 Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitgliedsbeiträge sind unaufge fordert 

und pünktlich zu ent richten.
(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele 

und Grundsätze der Partei zu vertreten und 
das Ansehen der Partei in jeder Hinsicht zu 
wahren. Sie sind auch verpflichtet, sich an die 
Partei satzungen und sonstige die Parteitä-
tigkeit regelnde Bestimmungen sowie an die 
ordnungsgemäß zustande ge kommenen Be-
schlüsse der Parteior gane zu halten.
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(3) Juristische Personen üben die Mit gliedsrechte 
durch Bevollmächtigte aus. 

§ 9 Organe der Partei
Die Organe der Partei sind:
1. der Landesparteitag
2. die Landesparteileitung 
3. der Landesparteivorstand
4. das Landesparteipräsidium
5. der Landesparteiobmann
6. das Landesparteigericht
7. die Rechnungsprüfer
8. sonstige Untergliederungen (§ 13 Abs. 1 

lit. f ).

§ 10 Der Landesparteitag
(1) Der Landesparteitag besteht aus den Mitglie-

dern der Landesparteileitung und den Dele-
gierten.

(2) Die Delegierten müssen ordentliche Mitglie-
der sein. Mitglieder der Lan desparteileitung 
sind automatisch Delegierte.

(3) Die Bestellung der Delegierten regelt § 21 
Abs. 8 lit. f.

(4) Der ordentliche Landesparteitag ist vom 
Landesparteiobmann mindestens jedes dritte 
Jahr einzuberufen; die Abhaltung muss den 
Teilnahmebe rechtigten mindestens fünf  Wo-
chen vorher mit Angabe der Tagesordnung im 
Wege der Presse oder durch schriftliche Ein-
ladungen bekannt ge geben werden. Zeitpunkt, 
Ort und Tagesordnung bestimmt der Landes-
parteivorstand.

(5) Ein außerordentlicher Landesparteitag kann 
vom Landesparteiobmann jeder zeit aus be-
sonderem Anlass unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wo chen einberufen werden. 
Er muss ein berufen und binnen fünf Wo-
chen ab gehalten werden, wenn dies die Lan-
desparteileitung beschließt oder wenn es von 
mindestens einem Drittel der Delegierten zu 
einem bestimmten Verhandlungsgegenstand 
verlangt wird. Ebenso ist ein außerordentli-
cher Landesparteitag zur Neuwahl des Lan-
desparteivorstandes bzw. der Landesparteilei-
tung einzuberufen, wenn mehr als ein Drittel 
des Lan desparteivorstandes bzw. mehr als die 
Hälfte der Mitglieder der Landespar teileitung 
ausgeschieden sind.

(6) Der Landesparteitag ist beschlussfä hig bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Teilnahmeberechtigten. Ist die Beschlussfä-
higkeit zur ange setzten Stunde nicht gegeben, 
so fin det eine halbe Stunde später am glei chen 
Ort ein Landesparteitag statt, der dann auf alle 
Fälle beschlussfähig ist. 

(7) Anträge, ausgenommen Wahlvor schläge für 
den Landesparteitag,  müs sen mindestens vier 
Wochen vor Ab haltung bei der Landespartei-
leitung schriftlich eingebracht werden. Nur 
rechtzeitig eingebrachte Anträge und die auf 
der Tagesordnung angekündigten Verhand-
lungsgegenstände sind in Behandlung zu neh-
men. Leitanträge des Landesparteivorstandes 
sind unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Ein-
bringung zu behandeln.

§ 11 Aufgaben des Landesparteitages
Dem Landesparteitag obliegt insbesondere:

(1) jedes dritte Jahr:
a) die Entgegennahme des Tätig keitsberichtes 

der Landespartei leitung bzw. der leitenden 
Parteifunktionäre;

b) die Genehmigung der Finanz gebarung 
(Entlastung);

c) die Festlegung der Anzahl der Landes-
parteiobmann-Stell ver treter;

d) die Wahl des Landesparteiobman nes, sei-
ner Stellvertreter, der weiteren Mitglie-
der des Landes partei vorstandes und der 
Landes partei leitung, des Landesparteige-
richtes sowie der Rechnungsprüfer und 
deren Ersatzmänner, sowie der Delegierten 
zum Bundesparteitag (§ 11 Abs. 3).

(2) Gegebenenfalls:
a) die Beschlussfassung über Anträge des 

Landesparteivorstandes und der Dele-
gierten (§ 10 Abs. 7):

b) die Änderung der Parteisatzungen, wobei 
jedoch solche Änderungen, die das Verhäl-
t nis zur Bundes partei berühren, zu ihrer 
Rechtswirk samkeit der vorherigen Geneh-
migung der Bundespartei bedürfen;

c) die Beschlussfassung über die Auflösung 
der Landesgruppe. 

(3) Der Landesparteitag wählt ferner die im Bun-
desstatut ziffernmäßig festgelegten Delegier-
ten für den Bundesparteitag.
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§ 12 Die Landesparteileitung
(1) Der Landesparteileitung gehören an:

a) die Mitglieder des Landespartei vorstandes;
b) die der Landesgruppe ange hörenden Mit-

glieder des Europäischen Parlaments, des 
Nationalrates, des Bundes rates und des 
Landtages;

c) die der Landesgruppe angehören den Mit-
glieder der Bundes- und Landes regierung;

d) weitere Mitglieder. Ihre Zahl wird jeweils 
vom Landesparteitag vor Durchführung 
der Wahl der Lan desparteileitung festge-
setzt. 

(2) Die unter lit. b und c angeführten Per sonen 
gehören der Landesparteilei tung auf die Dau-
er dieser Funktion an. Die Landesparteileitung 
ist be schlussfähig, wenn alle Mitglieder unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen 
wurden und mindestens die Hälfte von ihnen 
anwesend ist. Ist die Beschlussfähigkeit zur 
ange setzten Stunde nicht gegeben, so fin det 
eine halbe Stunde später am glei chen Ort eine 
Landesparteileitungs sitzung statt, die dann auf 
alle Fälle beschlussfähig ist.

§ 13 Aufgaben der Landesparteileitung
(1) Der Landesparteileitung obliegt:

a) die Festlegung der Richtlinien für die Tä-
tigkeit der Partei;

b) die Durchfüh rung der Beschlüsse des Lan-
desparteitages;

c) die Beobachtung der Tätigkeit der nachge-
ordneten Funktionäre und Parteiorgane;

d) die Festsetzung des Mitgliedsbei trages;
e) die Ernennung zu Ehrenmitglie dern; 
f ) die Errichtung von Referaten, Ar-

beitsgemeinschaften, Fachaus schüssen 
und anderen fachlichen sowie territorialen 
Untergliederun gen;

g) die Beschlussfassung über die Landesge-
schäftsordnung;

h) die Einsetzung eines Treuhänder-
ausschusses im Falle der freiwilli gen Auf-
lösung der Landesgruppe. 

(2) Die Landesparteileitung kann be stimmte An-
gelegenheiten dem Lan desparteivorstand oder 
einem anderen Parteiorgan zur Beschlussfas-
sung und Erledigung übertragen oder auch 

ein zelne ihrer Mitglieder oder andere Partei-
funktionäre damit beauftragen.

§ 14 Der Landesparteivorstand
(1) Der Landesparteivorstand besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Landes partei präsi-
diums;

b) den Bezirksparteiobleuten kraft Funktion;
c) bis zu fünf weiteren vom Landes parteitag 

zu wählenden Mitglie dern. 
d) den der Landesgruppe angehörenden Mit-

gliedern der Landesregierung.
 Die Zahl seiner Mitglieder soll 25 nicht über-

steigen. Unmittelbar nach dem Landespartei-
tag tritt der neugewählte Landesparteivorstand 
zusammen und setzt die Arbeitsge biete seiner 
Mitglieder fest. 

(2) Über Vorschlag des Landespartei obmannes 
kann der Landespartei vorstand sei nen Sit-
zungen auch weitere Personen, Funktio näre 
und Fachreferenten (wie insbesondere die Ob-
leute der Vorfeldorganisationen) für die zur 
Behand lung kommenden An gelegenheiten 
zuziehen. Diese haben nur beratende Stimme.

(3) Über Vorschlag des Landespartei obmannes 
kann der Landespartei vorstand beschließen, 
weitere Parteimitglieder zu kooptieren. Koop-
tierte Landespartei vor stands mitglieder kön-
nen Anträge stellen und sich zu Wort melden, 
haben aber kein Stimmrecht. 

(4) Dem Landesparteivorstand obliegen alle 
Aufgaben der Partei, soferne diese nicht auf 
Grund der Satzungen einem anderen Partei-
organ zugewie sen sind. Diese Aufgaben des 
Landesparteivorstandes sind insbeson dere:
a)  die Vorbereitung und Durchführung der 

Beschlüsse der Landesparteilei tung;
b)  die Erstellung der Kandidatenlisten zu den 

Gemeinderatswahlen in Statutarstädten 
über Vorschlag des Bezirkes; dem Landes-
parteivorstand obliegt dabei auch die Fest-
legung der Kriterien und des Verfahrens 
zur Ermittlung der Kandidaten;

c) die Erstellung der Kandidatenlisten zu den 
Landtagswahlen; 

d) die Erarbeitung von Kandidatenvorschlä-
gen des Landes zu den Nationalratswahlen 
und den EU-Wahlen für den Bundespar-
teivorstand;
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e) die Beschlussfassung über Anträge zur Er-
nennung von Ehrenmitgliedern.

(5) a) Der Landesparteivorstand entscheidet mit  
 einer Mehrheit von 2/3 über:

aa) die Verwarnung von Mitgliedern;
bb) die Streichung von Mitgliedern;
cc) den Ausschluss von Mitgliedern;
dd) die Enthebung von Funktionären der 

Landesgruppe mit sofortiger Wir-
kung von Funktionen innerhalb der 
Landesgruppe, wobei er auch über die 
Zeit, innerhalb der eine Betrauung mit 
einer Funktion überhaupt oder mit be-
stimmten Funktionen nicht erfolgen 
kann, zu ent scheiden hat;

ee) die Auflösung nachgeordneter Partei-
organe.

b) Voraussetzungen für die in lit. a angeführ-
ten Maßnahmen sind: 
aa) Verhalten, die geeignet sind, das Anse-

hen der Partei zu schädigen, den Zu-
sammenhalt der Partei zu gefährden 
oder den Zielen der Partei Abbruch 
zu tun;

bb) gröbliche oder beharrliche Verletzung 
von Funktionärs- oder Mitglieds-
pflichten, insbesondere die Nichtzah-
lung des Mitgliedsbeitrages über einen 
Zeitraum von mindestens einem Jahr 
trotz schriftlicher Mahnung;

cc) die Mitgliedschaft bei, der Beitritt zu, 
die Ausübung einer Funktion oder die 
Kandidatur oder die Unterstützung 
einer Kandidatur für eine(r) andere(n) 
politische(n) Partei, in den beiden 
letzten Fällen nur dann, wenn die 
FPÖ oder eine ihrer Vorfeldorganisa-
tionen zu dieser Wahl kandi diert; 2) 

dd) die Anrufung eines ordentlichen Ge-
richtes oder Befassung einer Strafver-
folgungsbehörde in einer die Partei 
selbst oder die Parteitätigkeit eines 
Funktionärs oder Mitgliedes betref-
fenden Angelegenheit vor Befassung 
des Parteigerichtes im Sinne des § 17,  
 
 
 
 
 
 

soweit diese Anrufung nicht zur Ver-
hinderung des Erlöschens der Durch-
setzbarkeit eines Rechtsanspruches 
durch Verjährung oder Verfristung er-
forderlich ist; 

ee) die Weigerung, sich dem Spruch des 
Parteigerichtes zu unterwerfen;

ff ) die Missachtung von Weisungen oder 
von Beschlüssen übergeordneter Or-
gane;

gg) die Unterlassung der Bekanntgabe des 
Vorliegens einer gerichtlichen Verur-
teilung wegen eines Vorsatzdeliktes.

c) Der Landesparteivorstand hat den für eine 
Beschlussfassung im Sinn des lit. a maß-
geblichen Sachverhalt zu ermitteln. Er 
kann dazu aus seinen Mitgliedern eine Per-
son zum Untersuchungskommissär bestel-
len. Dieser darf nicht dem selben Bezirk 
angehören wie der Betroffene (Mitglied, 
Funktionär, Obmann/Obfrau des Parteior-
ganes). Der Untersuchungskommissär hat 
binnen angemessener Frist einen schriftli-
chen Bericht vorzulegen. Dem Betroffenen 
ist vor der Beschlussfassung über die be-
antragte Maßnahme Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme einzuräumen.

d) Anträge zur Beschlussfassung i.S. des Ab-
satz (5) sind spätestens sieben Tage vor 
dem Landesparteivorstand zu Handen des 
Landesgeschäftsführers schriftlich ein-
zubringen und zu begründen. Berechtigt 
zur Antragstellung ist jedes Parteimitglied 
oder jedes Parteiorgan.

e) Sollte der Landesparteivorstand eine Maß-
nahme im Sinne der vorangeführten Ab-
sätze beschließen, ist dies dem Betroffe-
nen mittels eingeschriebenen Briefes zur 
Kenntnis zu bringen. Ist ein Gremium 
betroffen, hat die schriftliche Verständi-
gung an den Vorsitzenden zu erfolgen. 
Die Mitteilung hat auch eine Begründung 
zu enthalten. Der Betroffene kann gegen 
die Entscheidung des Landesparteivor-
standes binnen vier Wochen nach Erhalt 
der schriftlichen Verständigung das Lan-
desparteigericht anrufen. Der Berufung 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
Von der Streichung wegen Nichtzahlung 
des Mitgliedsbeitrages erfolgt keine Ver-
ständigung.

2) Erläuterung: die Kandidatur oder die Unterstützung einer 
Kandidatur für Wahlparteien oder Wahllisten, deren Program-
matik mit jener der FPÖ unvereinbar ist oder die mit der FPÖ 
in einem Konkurrenzverhältnis stehen, stellen jedenfalls einen 
Ausschlussgrund dar. 
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3) siehe auch § 6 Abs. 6 der Bundessatzungen.

f ) Über Maßnahmen i.S. des Absatz (5) lit.a 
sublit. aa – dd gegen Mitglieder, die auch 
Bundesfunktionäre sind, entscheidet die 
Bundespartei. 3)

(6) Im Falle des Ausschlusses oder der Suspen-
dierung eines Funktionärs oder der Auflösung 
eines nachgeordneten Parteiorganes hat der 
Landespartei vorstand geschäftsführende Or-
gane zu bestimmen, welche die Tätigkeit bis 
zur Neuwahl auszuüben haben.

(7) Über Maßnahmen gemäß Abs. (5) und Abs. 
(6) ist bei der nächsten Sitzung der Landes-
parteileitung zu be richten. 

(8) Büro- und geschäftsmäßige Angele genheiten 
können zur Erledigung vom Landespar-
teivorstand auf einzelne Mitglieder des 
Landesparteivorstan des, der Landesparteilei-
tung oder auf die Landesgeschäftsstelle über-
tragen werden. 

(9) Der Landesparteivorstand tritt nach Bedarf, in 
der Regel einmal monat lich, zusammen.

(10) Der Landesparteivorstand ist bei An wesenheit 
von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder 
beschlussfähig.

§ 15 Das Landesparteipräsidium
(1) Der Landesparteiobmann, seine Stell vertreter, 

der Landesfinanzreferent, der Landesge-
schäftsführer und der Klubobmann im Land-
tag bilden das Landesparteipräsidium. Es ist 
vom Landesparteiobmann nach Bedarf, an-
sonsten in regelmäßigen Abständen, einzube-
rufen und ist bei Anwesenheit der Hälfte sei-
ner Mitglieder be schlussfähig. 

(2) Dem Landesparteipräsidium obliegen:
a) die Angelegenheiten der laufenden Ver-

waltung;
b) die Entscheidung von Angelegen heiten, 

die ihm die Landespartei leitung oder der 
Landesparteivor stand mittels Beschluss 
übertragen haben;

c) die Entscheidung in allen dringen den und 
unaufschiebbaren Angele genheiten, sofern 
es nicht mehr möglich ist, das dafür zu-
ständige Parteiorgan ungesäumt zu befas-
sen. Diese Entscheidungen sind bis zum 
nachträglich vom zuständigen Parteiorgan 
gefassten Beschluss wirksam;

d) Anträge zur Ernennung von Ehrenmit-
gliedern zu stellen.

§ 16 Der Landesparteiobmann
(1) Der Landesparteiobmann führt den Vorsitz am 

Landesparteitag, in der Landesparteileitung, im 
Landes parteivorstand und im Landespartei-
präsidium. Er hat diese Organe zu den Sitzun-
gen einzuberufen.

(2) Dem Landesparteiobmann obliegt die Vorbe-
reitung der Sitzungen der Landesparteileitung, 
des Lan desparteivorstandes und des Landes-
parteipräsidiums sowie die Durch führung 
ihrer Beschlüsse. Ihm ob liegt ferner die Auf-
sicht über die ganze Parteitätigkeit. Er kann 
daher im Rahmen der Beschlüsse der Lan-
desparteileitung,  des Landespar teivorstandes 
sowie des Landesparteipräsidiums allen Mit-
gliedern und Funktionären wie auch den Ange-
stellten der Partei Weisungen erteilen und bei 
Gefahr im Verzug vorläufige Maßnahmen tref-
fen, die der unver züglich einzuholenden Bestä-
tigung durch den Landesparteivorstand bedür-
fen. Weisungen sind als solche zu bezeichnen.

(3) Der Landesparteiobmann vertritt die Partei 
nach außen, wie überhaupt in allen Angelegen-
heiten.

(4) Dem Landesparteiobmann obliegt die Bestel-
lung des Landesgeschäftsführers im Einver-
nehmen mit dem Landesparteivorstand. Dem 
Landesgeschäftsfüh rer obliegt die Aufrecht-
erhaltung des Geschäftsbetriebes, dazu ge hört 
die Entscheidung über Dienst verhältnisse al-
ler übrigen Dienstnehmer der Landespartei. 
Soweit eine eigene Landesgeschäfts ordnung 
nicht vorhanden ist, gilt die Bundesgeschäfts-
ordnung.

(5) Im Falle seiner Verhinderung bzw. seines Aus-
scheidens stehen die Be fugnisse des Landes-
parteiobmannes seinen Stellvertretern gemäß 
ihrer Reihung oder mangels einer solchen zu-
nächst dem an Jahren Ältesten zu, soweit nicht 
vom Landesparteiob mann im besonderen Falle 
einer sei ner Stellvertreter betraut wurde. Sind 
auch sie verhindert oder aus ihrer Funktion 
ausgeschieden, übt bis zur Einsetzung eines 
geschäftsführenden Landesparteiobmannes 
durch die Landesparteileitung aus ihrer Mitte 
das an Jahren älteste anwesende Mit glied des 
Landesparteivorstandes vorläufig die Befugnis-
se des Landes parteiobmannes aus. 
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§ 17 Das Landesparteigericht
(1) Das Landesparteigericht besteht aus dem 

Vorsitzenden, zwei Stellver tretern, sechs 
Beisitzern und sechs Ersatzbei sitzern. Der 
Vorsitzende und seine Stellvertreter müs-
sen erfahrene Juristen sein. Ein Mit glied des 
Landespartei gerichtes kann nicht zugleich 
Mitglied des Landes partei vorstan des oder des 
Bundespartei ge richtes sein.

(2) Das Landesparteigericht entscheidet über: 
a) die Auslegung der Satzungen;
b) die Aufhebung von Beschlüssen von Par-

teiorganen wegen Satzungswidrigkeit;
c) die Berufung gegen Sanktionsbeschlüsse 

des Landesparteivorstandes im Sinne des § 
14 (5) lit.a) sublit. aa), cc), dd) und ee);

d) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder 
Gremien.

(3) Jeder Funktionär ist berechtigt, im Rahmen 
seines statutengemäßen Aufgabenbereiches 
über die Auslegung der Satzung das Landes-
parteigericht zu befassen. Das Ersuchen um 
Satzungsauslegung hat schriftlich im Wege 
des Landesgeschäftsführers zu erfolgen und 
muss eine oder mehrere konkrete Fragestel-
lungen enthalten.

(4) Eine Anfechtung von Beschlüssen von Partei-
organen ist zulässig binnen zwei Monaten ab 
Kenntnis des Beschlusses, längstens aber in-
nerhalb eines Jahres ab Beschlussfassung. Das 
Landesparteigericht kann den angefochtenen 
Beschluss wegen Satzungswidrigkeit rückwir-
kend oder mit Rechtswirkung für die Zukunft 
aufheben oder den Antrag auf Anfechtung ab-
weisen.

(5) Im Falle der Berufung gegen einen Sankti-
onsbeschluss des Landesparteivorstandes hat 
das Landesparteigericht die Entscheidung des 
Landesparteivorstandes sowohl in formeller, 
als auch in inhaltlicher Sicht auf ihre statu-
tenmäßige Richtigkeit zu überprüfen. Der 
Landesparteivorstand hat dazu die Protokolle 
und Erhebungsergebnisse (Bericht des Un-
tersuchungskommissärs) vorzulegen. Gibt das 
Landesparteigericht der Berufung statt, hat 
es gleichzeitig den angefochtenen Beschluss 
aufzuheben. Damit werden die vom Landes-
parteivorstand ausgesprochenen Sanktionen 
und damit zusammenhängenden einstweiligen 
Maßnahmen unwirksam. Wird der Berufung 

nicht stattgegeben, hat das Landesparteige-
richt gleichzeitig auszusprechen, dass der an-
gefochtene Beschluss rechtswirksam ist.

(6) Das Landesparteigericht ist an Weisungen 
anderer Parteiorgane nicht gebunden. Es fällt 
seine Entscheidungen durch den zuständigen 
Regionalsenat. Die Entscheidungen sind zu 
begründen, schriftlich auszufertigen und so-
wohl dem Anfechtungs-(Berufungs-)werber, 
als auch dem Anfechtungs-(Berufungs-)geg-
ner zuzustellen. Gegen seine Entscheidung ist 
binnen vier Wochen nach Erhalt der schriftli-
chen Verständigung die Berufung an das Bun-
desparteigericht zulässig.

(7) Die Verfahrensordnung des Bundesparteige-
richtes gilt insoweit sinngemäß, als diese Sat-
zung und eine allfällige eigene Verfahrensord-
nung des Landesparteigerichtes keine davon 
abweichende Regelungen festlegen.

§ 18 Die Rechnungsprüfer
(1) Der Landesparteitag wählt zwei Rechnungs-

prüfer und ihre beiden Er satzmänner. Sie müs-
sen Parteimit glieder sein, dürfen der Landes-
parteileitung aber nicht angehören. 

(2) Die Rechnungsprüfer treten nach Be darf und 
vor jedem Landesparteitag zusammen. Ihnen 
obliegt die laufende Kontrolle der Geldgeba-
rung der Par tei. Sie sind weiters berechtigt,  
nach Beschluss des Landespartei vorstandes 
alle  Organe und Unter gliederungen der Partei 
zu prüfen. Zu diesem Zweck kön nen sie von 
jedem Parteiorgan (Funk tionär) und Partei-
mitglied alle erfor derlichen Aufklärungen ver-
langen.

(3) Über festgestellte Mängel, sowie über die 
Ergebnisse ihrer laufenden Über prüfungen 
haben sie sofort dem Lan desparteivorstand 
zu berichten. Dem Landesparteitag ist ein 
Revisionsbe richt zu erstatten.

§ 19 Untergliederungen 
(1) Für die Untergliederungen gelten die Bestim-

mungen dieser Satzungen sinngemäß, soweit 
nicht für eine Untergliederung eine Sonderre-
gelung besteht.

(2) Untergliederungen der Freiheitlichen Partei 
Österreichs, Landesgruppe Oberösterreich, 
sind im Sinne dieser Satzungen an deren Be-
schlüsse und Weisungen gebunden.
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§ 20 Die Ortsgruppe
(1) Eine Ortsgruppe besteht aus mindes tens zehn 

Mitgliedern (Stichtag: vier Wochen vor Ab-
haltung des Ortspar teitages) aus einer oder 
mehreren Gemeinden eines Verwaltungsbezir-
kes. Bis zu zehn Mitglieder in einem örtlichen 
Bereich bilden einen Stützpunkt. Mitgliedern 
eines Stützpunktes stehen die Rechte gemäß § 
7 Abs. 2 zu. Der ört liche Bereich einer Orts-
gruppe deckt sich mit dem Gebiet einer oder 
meh rerer Gemeinden. In Städten mit eige nem 
Statut kann mit Zustimmung der Bezirkspar-
teileitung eine Ortsgruppe auch von mindes-
tens zehn Mitglie dern eines Teiles dieser Stadt 
gebildet werden. Jedes Parteimitglied soll einer 
Ortsgruppe bzw. einem Stützpunkt angehören.

(2) Die Ortsparteileitung besteht aus Mitglie-
dern, deren ge naue Anzahl am Ortsparteitag 
vor dem Tagesordnungspunkt „Wahlen“ mit-
tels Beschluss festzulegen ist. Der Ortspartei-
tag hat jedenfalls einen Obmann, einen Ob-
mannstellvertreter, einen Kassier und einen 
Schriftführer als Ortsparteileitung zu wählen. 
Ein Mitglied einer Ortsgruppe, welches sei-
nen Hauptwohnsitz im Bereich einer anderen 
Gemeinde oder Ortsgruppe (Linz) hat, kann 
nur dann zum Obmann, Obmannstellvertreter 
oder Kassier gewählt werden, wenn die Be-
zirksparteileitung dies genehmigt. Die übri-
gen Mitgliedsrechte (§ 7) bleiben unberührt. 
Weiters sind zwei Rechnungsprüfer durch den 
Ortsparteitag zu wählen, die nicht Mitglied 
der Ortsparteilei tung sein dürfen. Die Auf-
gaben der Rechnungsprüfer entsprechen den 
unter § 18 genannten.

(3) Über Vorschlag des Ortsparteiob mannes kann 
die Ortsparteileitung be schließen, weitere 
Parteimitglieder zu kooptieren. Kooptierte 
Orts parteileitungs mitglieder können Anträ-
ge stellen und sich zu Wort melden, haben 
aber kein Stimmrecht. Über Vorschlag des 
Ortsparteiob mannes können weitere Perso-
nen, Funktionäre und Fachreferenten an den 
Sitzungen der Ortsparteileitung teilnehmen. 
Diese haben nur bera tende Stimme.

(4) Der Bezirksparteiobmann und der zu ständige 
Geschäftsführer sind zu jeder Leitungssitzung 
einzuladen. Der Lan desparteiobmann oder ein 
von ihm beauftragter Funktionär kann jeder-
zeit an Ortsparteileitungssitzungen teilneh-
men. 

(5) Der Ortsparteileitung obliegen alle Aufgaben 
der Ortsgruppe, sofern diese nicht aufgrund 

dieser Satzungen anderen Parteiorganen zu-
gewiesen sind. Zu den Aufgaben der Ortspar-
teileitung gehört insbesondere die Erarbeitung 
von Kandidatenvorschlägen der Ortsgruppe zu 
den Gemeinderatswahlen und die Antragstel-
lung zur Ernennung von Ehrenmitgliedern.

(6) Die Ortsparteileitung wird nach Be darf, in der 
Regel viermal jähr lich, vom Ortspartei obmann 
einberu fen. Sie ist unabhängig von der An-
zahl der erschienenen Leitungsmitglieder be-
schlussfähig, wenn sie ordnungs gemäß einbe-
rufen wurde.

(7) Der Ortsparteiobmann soll mindestens einmal 
jährlich alle Mit glieder seiner Ortsgruppe zu 
einer Ortsgruppen versammlung einladen, wo 
unter einem eigenen Tagesord nungs  punkt ein 
Bericht des Orts parteiob mannes zu erfolgen 
hat.

(8) Ein Ortsparteitag ist zumindest alle drei Jah-
re, spätestens jedoch vier Wochen vor dem or-
dentlichen Bezirksparteitag, abzuhalten. Alle 
Mitglieder sind spätestens zwei Wochen vor 
Abhaltung schriftlich einzuladen. Der Termin 
ist einvernehm lich zwischen dem Ortspartei-
obmann und dem Bezirks partei obmann fest-
zulegen. Dem Ortsparteitag obliegt je denfalls:
a) die Entgegennahme der Berichte der Orts-

parteileitung, insbesondere des Ortspartei-
obmannes sowie des Kassiers;

b) die Entgegennahme des Berichts der 
Rechnungsprüfer;

c) die Genehmigung der Finanzge barung 
(Entlastung);

d) die Festlegung der Anzahl der Ortspartei-
obmann-Stellvertreter;

e) die Wahlen des Ortsparteiobman nes, sei-
ner Stellvertreter und der weiteren Mit-
glieder der Ortspartei leitung sowie der 
Rechnungsprü fer gemäß § 18;

f ) die Wahl der Delegierten zum Be-
zirksparteitag, wobei für je volle zehn 
(fünf ) – je nach Beschluss der Bezirkspar-
teileitung – eingeschrie bene Mitglieder der 
Ortsgruppe, die mit dem Mitgliedsbeitrag 
nicht länger als ein Jahr im Verzug sind, ein 
Delegierter zu wählen ist;

g) die Beschlussfassung über die ge stellten 
Anträge;

h) die Beschlussfassung über die freiwillige 
Auflösung der Orts gruppe. Hierfür ist eine 
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Zweidrit telmehrheit der von den stimmbe-
rechtigten Anwesenden abgegebe nen 
Stim men erforderlich. 

(9) Ein außerordentlicher Ortsparteitag kann 
vom Ortsparteiobmann unter gleichzeitiger 
Verständigung des Be zirksparteiobmannes je-
derzeit aus ge gebenem Anlass unter Wahrung 
einer Einberufungsfrist von zwei Wochen an-
beraumt werden. Wenn 
a) die Ortsparteileitung die Abhal tung eines 

außerordentlichen Orts parteitages be-
schließt, oder

b) mindestens ein Drittel der Orts-
gruppenmitglieder dies zu einem bestimm-
ten Verhandlungsgegenstand schriftlich 
verlangt, oder

c) mehr als die Hälfte der Ortspartei leitung 
ausgeschieden ist, 

dann ist ein außerordentlicher Orts parteitag 
binnen vier Wochen unter Wahrung der zwei-
wöchigen Einberu fungsfrist abzuhalten.

(10) Der Ortsparteitag ist unabhängig von der An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wur-
de. 

(11) Vorschläge für die auf der Tagesord nung ste-
henden Wahlen kann jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer des Ortsparteitages bis zum Be-
ginn des jeweiligen Wahlvorganges einbrin-
gen.

(12) Der Ortsparteiobmann kann Gäste auf den 
Ortsparteitag zur Teil nahme einladen und die-
sen das Wort zu Grußadressen erteilen. 

(13) Beschlüsse, die eine finanzielle Ver pflichtung 
darstellen bzw. nach sich ziehen, darf die Orts-
parteileitung nur insoweit treffen, als eine 
volle finan zielle Bedeckung aus den Mitteln 
der Ortsgruppe sichergestellt ist. Für Darle-
hensaufnahmen, Kontoüberziehungen und 
Schuldver pflichtungen ohne hinreichende fi-
nanzielle Bedeckung, sowie die Eröffnung und 
Führung von Bank- und Vermögenskonten 
ohne ausdrückliche Zustimmung der Landes-
partei haften die handelnden Personen unab-
hängig von einer allfälligen Haftung der Lan-
despartei dem Dritten und der Landespartei 
gegenüber persönlich.

(14) Den Aufgabenbereich eines ge schäfts-
führenden Ortsparteiobmannes legt der Orts-
parteiobmann nach An hörung der Ortspartei-
leitung fest.

§ 21 Die Bezirksgruppe
(1) Die Ortsgruppen bzw. Stützpunkte des jewei-

ligen von der Landespartei leitung festgelegten 
Parteibezirkes bilden die Bezirks gruppe.

(2) Jede Bezirksgruppenbildung bedarf der vorhe-
rigen Genehmigung der Landesparteileitung.

(3) a) Die genaue Anzahl der Mitglieder der 
Bezirksparteileitung ist am Bezirks parteitag 
vor dem Tagesord nungspunkt „Wahlen“ 
mittels Beschluss festzulegen. Mindester-
fordernis an Funktinen sind der Obmann, 
mindestens zwei Obmannstellvertre ter, ein 
Kassier und ein Schriftführer. Weiters sind 
zwei Rechnungsprüfer durch den Bezirks-
parteitag zu wählen, die nicht Mit glied der 
Bezirksparteileitung sein dürfen. Im Üb-
rigen gelten für die Rechnungs prüfer die 
Bestimmungen des § 18.

b) Der Bezirksparteileitung gehören überdies 
kraft Funktion auf die Dauer dieser Funk-
tion die der Bezirksgruppe angehörigen 
Mitglieder des Europäischen Parlamentes, 
des Nationalrates, des Bundesrates und des 
Landtages, ferner der Landesregierung, in 
Statutarstädten darüber hinaus die Orts-
parteiobleute der zum Bezirk gehörigen 
Ortsgruppen und die Mitglieder des Ge-
meinderates und des Stadtsenates an.

(4) Über Vorschlag des Bezirksparteiob mannes 
kann die Bezirksparteileitung  beschließen, 
weitere Parteimitglieder zu kooptieren. Koop-
tierte Be zirks leitungsmitglieder können An-
träge stellen und sich zu Wort melden, haben 
aber kein Stimm recht. Über Vorschlag des 
Bezirks parteiobmannes können weitere Perso-
nen, Funktio näre und Fachreferenten an den 
Sitzungen der Bezirksparteilei tung teilneh-
men. Diese haben nur be ratende Stimme.

(5) Der zu ständige Geschäftsführer ist zu je-
der Be zirksparteileitungssitzung einzuladen. 
Der Landesparteiobmann oder ein von ihm 
beauftragter Funktio när kann jederzeit an 
Bezirksparteileitungssit zungen teil neh men. 

(6) Der Bezirksparteileitung obliegen alle Auf-
gaben der Bezirksgruppe, sofern diese nicht 
aufgrund dieser Satzungen anderen Partei-
organen zugewiesen sind. Die Aufgaben der 
Bezirkspar teileitung umfassen insbesondere:
a) die Genehmigung zur Errichtung von 

Ortsgruppen bzw. Stütz punkten so-
wie die Festlegung und Änderung der 
Ortsgruppen be reiche;
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b) die Zusammenfassung von Stütz punkten 
zum Zweck der Wahl von Delegierten zum 
Bezirks partei tag;

c) die unterstützende Betreuung der Orts-
gruppen und Stützpunkte;

d) die Weiterleitung der von der Par tei erhal-
tenen Informationen an die Ortsgruppen 
und Stützpunkte so wie die Organisa tion 
gemeinde übergreifender parteipolitischer 
Aktionen;

e) die Positionierung zu Bezirksthe men nach 
den programmatischen Grundsätzen der 
Partei;

f ) die Erarbeitung von Kandidaten vor-
schlägen des Bezirkes zu den Landtags- 
und Nationalratswahlen für den Landes-
parteivorstand;

g) die Abhaltung von Klausuren, in welchen 
die Arbeitsschwerpunkte, deren Ge samt- 
und Etappenziele sowie die Umsetzungs-
strategie beschlossen werden;

h) die Wahl eines geschäfts führenden 
Bezirkspartei obmannes über Vor schlag des 
Bezirksparteiobmannes;

i) die Antragstellung zur Ernennung von Eh-
renmitgliedern.

(7) Die Bezirksparteileitung wird nach Bedarf, in 
der Regel viermal jährlich, vom Bezirkspartei-
obmann einbe rufen. Sie ist bei Anwesenheit 
von min destens einem Drittel ihrer stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlussfähig. Ist die 
Beschluss fähigkeit zum angesetzten Termin 
nicht gegeben, ist die Tagung zu unterbrechen 
und nach einer halben Stunde fortzusetzen. 
Da nach ist die Beschlussfähigkeit jeden falls 
ge geben. 

(8) Ein Bezirksparteitag ist zumindest alle drei 
Jahre, spätestens jedoch sechs Wochen vor 
dem ordentlichen Landesparteitag, abzuhal-
ten. Alle Delegierten sind spätestens drei Wo-
chen vor Abhal tung schriftlich einzuladen. 
Der Termin ist einver nehmlich zwischen dem 
Bezirksparteiobmann und dem Landespartei-
obmann festzusetzen. Dem Bezirksparteitag 
obliegen jeden falls:
a) die Entgegennahme der Berichte der Be-

zirksparteileitung, insbeson dere des Be-
zirksparteiobmannes sowie des Kassiers;

b) die Entgegennahme des Berichts der 
Rechnungsprüfer;

c) die Genehmigung der Finanz gebarung 
(Entlastung);

d) die Festlegung der Anzahl der Bezirks-
parteiobmann-Stellvertre ter;

e) die Wahlen des Bezirksparteiob mannes, 
seiner Stellvertreter und der weiteren Mit-
glieder der Bezirksparteileitung sowie der 
Rechnungsprüfer gemäß § 18;

f ) die Wahlen der Delegierten zum Landes-
parteitag, wobei für je volle 30 Mitglieder, 
die mit dem Mit glieds beitrag nicht länger 
als ein Jahr im Verzug sind, ein Dele gierter 
zu wählen ist.

g) die Beschlussfassung über die ge stellten 
Anträge, welche bis spätestens zwei Wo-
chen vor dem Bezirksparteitag bei der 
Bezirks geschäftsstelle einzubringen sind;

h) die Beschlussfassung über die freiwilli-
ge Auflösung der Bezirks gruppe. Hierfür 
ist eine Zweidrit telmehrheit der von den 
stimmbe rechtigten Anwesenden abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. 

(9) Ein außerordentlicher Bezirkspartei tag kann 
vom Bezirksparteiobmann unter gleichzeitiger 
Verständigung des Landesparteiobmannes je-
derzeit aus gegebenem Anlass unter Wah rung 
einer Einberufungsfrist von zwei Wochen an-
beraumt werden. Wenn 
a) die Bezirksparteileitung die Ab haltung ei-

nes außerordentlichen Bezirksparteitages 
beschließt, oder

b) mindestens ein Drittel der Be zirks-
gruppenmitglieder dies zu einem bestimm-
ten Verhandlungs gegens tand schriftlich 
verlangt, oder

c) mehr als die Hälfte der Bezirks parteileitung 
ausgeschieden ist, 

dann ist  ein außeror dentlicher Bezirkspartei-
tag binnen vier Wochen unter Wahrung der 
zweiwö chigen Einberufungsfrist abzuhal ten.

(10) Der Bezirksparteitag ist bei Anwe senheit von 
mindestens einem Drittel der Stimmberech-
tigten beschlussfä hig. Ist die Beschlussfähig-
keit zum angesetzten Termin nicht gegeben, 
ist die Tagung zu unterbrechen und nach einer 
halben Stunde fortzusetzen. Da nach ist die 
Beschlussfähigkeit jeden falls gegeben. 

(11) Vorschläge für die auf der Tagesord nung ste-
henden Wahlen kann jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer des Be zirksparteitages bis zum 
Beginn des Wahlvorganges einbringen. 
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(12) Der Bezirksparteiobmann kann Gäste auf den 
Bezirksparteitag zur Teil nahme einladen und 
diesen das Wort zu Grußadressen erteilen. 

(13) Beschlüsse, die eine finanzielle Ver pflichtung 
darstellen bzw. nach sich ziehen, darf die Be-
zirksparteileitung nur insoweit treffen, als 
eine volle finanzielle Bede ckung aus den Mit-
teln der Bezirks gruppe sicher gestellt ist. Für 
Darlehensaufnahmen, Kontoüberziehungen 
und Schuldver pflichtungen ohne hinreichen-
de finan zielle Bedeckung, sowie die Eröff-
nung und Führung von Bank- und Vermö-
genskonten ohne ausdrückliche Zu stimmung 
der Landespartei haften die handelnden Per-
sonen unabhängig von einer allfälligen Haf-
tung der Landespartei dem Dritten und der 
Landespartei gegenüber persönlich.

(14) Den Aufgabenbereich eines ge schäfts-
führenden Bezirksparteiob mannes legt der 
Bezirksparteiobmann nach Anhörung der 
Bezirksparteilei tung fest.

§ 22 Wahlen und Abstimmungen
(1) a) Das Stimmrecht in den Parteiorganen kann

nur persönlich ausgeübt werden. Eine 
Stellvertretung ist unzulässig. Jeder 
Stimmberechtigte hat – auch dann, wenn 
er mehrere Funktionen bekleidet – nur eine 
Stimme. Eine schriftliche oder elektroni-
sche Abstim mung ist möglich. 

b) Die nachträgliche Ausgabe von weiteren 
Stimm- bzw. Delegiertenkarten nach Er-
öffnung der Verhandlung ist zulässig, aber 
nur längstens bis zur Feststellung des Ab-
stimmungs- bzw. Wahlergebnisses durch 
den Vorsitzenden der Stimmzählungs-
kommission, bei offener Abstimmung bzw. 
Wahl bis zur Feststellung des Ergebnisses 
durch den Vorsitzenden. 

(2) a) Abstimmungen werden in der Regel offen
durchgeführt. Auf Verlangen von mindes-
tens einem Drittel der Stimmberechtigten 
ist ge heim mittels Stimmzettel, namentlich 
oder sonst auf eine besondere Weise abzu-
stimmen. 

b) Der Vorsitzende hat zuerst die „Nein-Stim-
men“, danach die „Ja-Stimmen“ zu zählen. 
Stimmenthaltung gilt als „Nein-Stimme“. 
Für die Frage, ob ein Antrag angenom-
men ist, ist die Gegenüberstellung der „Ja-
Stimmen“ mit den „Nein-Stimmen“ maß-
geblich. Ergibt das Abstimmungsergebnis 
augen scheinlich eine klare Mehrheit, so 

genügt es, wenn der Vorsitzende feststellt, 
dass der Antrag mehrheitlich angenom-
men bzw. abgelehnt wurde. 

c) Weitergehende und Gegenanträge sind vor 
dem Hauptantrag, Zusatz- und Abände-
rungsanträge nach dem Hauptantrag zur 
Abstimmung zu bringen. 

(3) Wahlen sind in der Regel einzeln und geheim 
mittels Stimmzettel durchzu führen. Sie können 
auch offen durch geführt werden, wenn dies mit 
Zwei drittelmehrheit von den Stimmberech-
tigten beschlossen wird und Unstim migkeiten 
über die Person des zu Wählenden durch die 
Kandi datur von mehreren miteinander im 
Wettstreit stehenden Kandidaten nicht be-
stehen. Die Wahl des Landesparteiobmannes 
sowie der Bezirksparteiobmänner ist auf je-
den Fall geheim durchzuführen. Ebenso kön-
nen Wahlen auch zusam men und gleichzeitig 
für mehrere zu besetzende Ämter, nicht aber 
bezüg lich des Landesparteiobmannes und der 
Bezirksparteiobmänner  durch geführt werden. 

(4) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Falls 
in einem Wahlgang mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen von mehr Kandidaten 
erreicht wird, als Positionen zu besetzen sind, 
so gelten die Kandi daten in der Reihenfolge 
der für sie abgegebenen Stimmen bis zur Aus-
schöpfung aller freien Positionen als gewählt. 
Wird beim ersten Wahl gang die erforderliche 
Mehrheit nicht erzielt, so findet ein zweiter 
Wahl gang statt. Ergibt sich auch bei die sem 
nicht die erforderliche Mehrheit, so findet eine 
engere Wahl statt. In diese kommen diejeni-
gen, die beim zweiten Wahlgang die meisten 
Stim men erhielten, und zwar in der dop pelten 
Anzahl der zu Wählenden. Ha ben beim zwei-
ten Wahlgang mehrere gleich viel Stimmen 
erhalten, ent scheidet das Los, wer von ihnen 
in die engere Wahl kommt. Ergibt sich auch 
bei der engeren Wahl Stimmen gleichheit, so 
entscheidet ebenfalls das Los. Das Los wird 
vom Vorsit zenden gezogen. Bei einem dritten 
Wahlgang genügt die relative Mehr heit, sofern 
nicht Abs. 5 zum Tragen kommt.

(5) Gibt es nicht mehr Bewerber als Positionen zu 
besetzen sind und erreichen diese im dritten 
Wahlgang nicht die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, so kann der Parteitag beschlie-
ßen, die Wahl neu durch zuführen. Für diese 
Wahl können neue Bewerber vorgeschlagen 
werden. In diesem Fall genügt im dritten 
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Durchgang jedenfalls die relative Mehrheit.
(6) Soferne nichts anderes bestimmt ist, genügt 

für Beschlüsse die einfache Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Für Beschlüsse 
nach § 11 Abs. 2 lit. b) und c) ist Zweidrittel-
mehrheit erfor derlich. 

(7) Die Aufstellung von Kandidaten zu Wahlen 
in öffentliche Vertretungs körper durch die zu-
ständigen Partei organe gilt als Wahl im Sinne 
der vorstehenden Bestimmungen. Eine Ent-
scheidung durch das Los findet jedoch nicht 
statt, sondern es ent scheidet an dessen Stelle 
die Stimme des Vorsitzenden, der auch sonst 
mit stimmt.

(8) Über die Verhandlungen jedes Partei organes 
ist ein Protokoll aufzuneh men, welches alle 
erheblichen Anga ben enthalten muss, um eine 
Überprü fung der statutengemäßen Gültigkeit 
der gefassten Beschlüsse zu ermögli chen. 

§ 23 Funktionäre
(1) Funktionäre werden, wenn nichts anderes be-

stimmt ist, von den zu ständigen Par teiorganen 
auf die Dauer von drei Jahren, jedenfalls bis zur 
nächsten Bestellung, gewählt.

(2) Beratung und Beschlussfassung in nicht öf-
fentlichen Sitzungen sind vertraulich. Wer die 
Vertraulichkeit verletzt, begeht eine Pflicht-
verletzung im Sinne des § 17. Der jeweilige 
Obmann bestimmt, ob und in welcher Form 
Beschlüsse und Beratungs ergebnisse bekannt 
gegeben werden.

(3) Scheidet während der Funktionspe riode ein 
Funktionär aus einem Partei organ aus, so kann 
das betreffende Parteiorgan durch Zuwahl an 
Stelle des Ausgeschiedenen ein anderes Partei-
mitglied berufen. Es darf jedoch nicht mehr als 
ein Drittel der ur sprünglich gewählten Funk-
tionäre im Falle ihres Ausscheidens durch Zu-
wahl ersetzt werden. Scheidet mehr als die 
Hälfte einer Ortsparteilei tung oder Bezirks-
parteileitung aus, gilt sinngemäß § 10 Abs. 5. 
Das Zu wahlrecht hat keine Geltung im Falle 
des Ausscheidens eines Funktionärs, der einem 
Parteiorgan aufgrund einer besonderen Funk-
tion in der Partei an gehört. Ausscheidende 
Delegierte zum Bezirks- oder Landesparteitag 
können stets nur durch gemäß § 20 und 21 ge-
wählte Ersatzdelegierte er setzt werden. Für sie 
kann eine Zu wahl nicht erfolgen. Stehen keine 
Er satzdelegierten mehr zur Verfügung, muss 
das zur Wahl berechtigte Par teiorgan (Orts-
parteitag, Bezirks parteitag) zur Wahl neuer 

Delegierter und Ersatz delegierter an Stelle der 
Ausgeschie denen einberufen werden. 

(4) Durch die Geschäftsordnung wird bestimmt, 
welche Funktionen mit der hauptamtlichen 
Tätigkeit in der Partei unvereinbar sind.

(5) Funktionäre haben die Partei (Landesge-
schäftsführer) vom Vorliegen einer gerichtli-
chen Verurteilung wegen eines Vorsatzdeliktes 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

§ 24 Vertretung der Partei nach außen 
Die Partei wird durch den Landesparteiob-
mann vertreten. Rechtsverbindliche Erklärun-
gen, Bekanntmachungen und Aus fertigungen 
bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der Zeich-
nung durch den Landesparteiobmann ge-
meinsam mit einem weiteren Mitglied des 
Landes parteivorstandes oder dem Landesge-
schäftsführer. Im Falle der Verhinderung des 
Landesparteiobmannes kann einer sei ner 
Stellvertreter oder ein anderes Mitglied des 
Landesparteivorstandes gemeinsam mit einem 
weiteren Mitglied des Landespartei vorstandes 
oder mit dem Landesgeschäfts führer zeichnen. 

§ 25 Anwendung und Auslegung der Satzungen
(1) Die vorliegenden Satzungen sind so auszu-

legen und anzuwenden, dass die größtmög-
liche Handlungsfähigkeit der Parteiorgane ge-
währleistet ist. Interessen einzelner Mit glieder 
oder von Parteiorganen haben ge mäß diesem 
Grundsatz vor dem höheren Interesse der Ge-
samtpartei zurückzutreten.

(2) Für den Nachweis der Einhaltung des Fristen-
laufes ist der Poststempel maßgeblich.

(3) Personenbezogene Bezeichnungen gelten auch 
in ihrer weiblichen Form.

(4) Delegierte sind jeweils gereiht zu wählen. 
Überdies ist die gleiche Anzahl von Ersatzde-
legierten gereiht zu wählen.

(5) Stichtag für die Berechnung der Dele gier-
tenzahl ist der 1. jenes Monats, der zwei Mo-
nate vor der Abhaltung des jeweiligen Partei-
tages liegt. 

§ 26 Landesgeschäftsordnung und Ge schäftsjahr
Soweit in diesen Satzungen nichts anderes 
bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der 
Landesgeschäftsordnung in Erläuterung und 
Ergänzung der Satzungen. Die Landesge-
schäftsordnung wird von der Landespartei-
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leitung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen 
und gilt für die gesamte Landesgruppe und alle 
ihre Gliederungen. Sie ist zu verlautbaren.
Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

§ 27 Auflösung der Partei
Im Falle der freiwilligen Auflösung der Partei 
wird das Parteivermögen vom Tage der Auflö-
sung an von einem dreigliedrigen Treuhänder-
ausschuss (§ 13 Abs. 1 lit. h) verwaltet, der sich 
aus ehemaligen Mitglie dern der Landespartei-
leitung zusammen setzt. Falls der Landespartei-
tag, welcher die Auflösung der Partei beschlossen 
hat, keine Verfügung über das Parteivermögen 
getroff en hat, beschließt der Treuhänderaus-
schuss über die Verwendung des Parteivermö-
gens im Sinne des Parteizweckes. Im Falle der 
behördlichen Auflösung der Partei gelten diese 
Bestimmungen sinngemäß.
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